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BESCHLÜSSE DES EINWOHNERRATES VOM 14. DEZEMBER 2009 

 

1. Betreffend Vorlage Nr. 977 „Budget laufende Rechnung 2010“  

1.1. Für das Jahr 2010 werden folgende, gleich bleibende Steuersätze festgelegt: 
52.5% der Staatssteuer als Gemeindesteuer vom Einkommen und Vermögen natürlicher Personen 

4.8% auf dem Ertrag der juristischen Personen 

3.5‰ auf dem Kapital der juristischen Personen 

7.9 % von der Gemeindesteuer als Feuerwehrpflichtersatz 

1.2. Der Einwohnerrat genehmigt das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2010 mit einem Auf-
wandüberschuss von CHF 379’296. 

1.3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, notwendige Kreditverschiebungen innerhalb eines Aufgabenbe-
reichs der funktionalen Gliederung vorzunehmen, sofern der bewilligte Gesamtkredit des entspre-

chenden Aufgabenbereichs nicht überschritten wird und das Einverständnis der Verantwortlichen der 

Teilrechnungen vorliegt. 

 

2. Betreffend Vorlage Nr. 988 „Provisorium KITA Weiermatten“ 

2.1. Der Einwohnerrat genehmigt die Einrichtung einer provisorischen KITA im Einzugsgebiet des Schul-
hauses Weiermatten in einem angemieteten Raum. 

2.2. Er genehmigt die folgenden Kredite für 2010: 
  Konto 295.301 Löhne KITA CHF 35’500 

  Konto 295.305 Sozialversicherungsbeiträge CHF 5’680 

  Konto 295.311 Mobiliar CHF 15’000 

  Konto 295.315 Übriger Unterhalt durch Dritte CHF 4’000 

  Konto 295.316 Mieten CHF 35’000 

  Konto 295.318 Dienstleistungen CHF 8’000 

  Konto 295.319 Übriger Sachaufwand CHF 1’500 

  Konto 295.432 Entgelte für Kostgelder - CHF 33’000 
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Beschlüsse des Einwohnerrates unterliegen gem. § 121 des Gemeindegesetzes dem fakultativen Referendum. Die Referen-

dumsfrist beginnt am 17. Dezember 2009 und dauert bis zum 18. Januar 2010. Wahlen und Budgetbeschlüsse sind vom 

Referendum ausgenommen. 


